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w idrig erfolgt und er d ie  Möglichkeit und die Pflicht hat, ein vorschrifts- 
1 mäßiges V erhalten der U nterste llten  durchzusetzen.

Ein strafbares H andeln des U nterstellten  (z. B. Verursachen einer fah r
lässigen Tötung durch Verletzen der D ienstvorschriften) begründet dessen 
eigene str. V erantw . Der Vorgesetzte w ird  jedoch dadurch von einer str. 
V erantw . wegen Verletzung der Dienstaufsichtspflicht nicht befreit. Das
selbe gilt, w enn der die D ienstvorschriften verletzende U nterstellte selbst 
der Geschädigte ist.

6. Hinsichtlich des § 193 ist § 269 das speziellere Gesetz. Soweit die 
Bestim m ungen des G esundheits- und A rbeitsschutzes in der NVA 

und den Organen des W ehrersatzdienstes nicht in  Dienstvorschriften, 
sondern in  anderen W eisungsarten festgelegt sind, kom m t bei Verletzung 
§ 193 zur A nwendung. <

§ 270

Beleidigung Vorgesetzter oder Unterstellter
(1) ' Wer als Unterstellter einen Vorgesetzten oder aTs 

Dienstgradniederer einen Dienstgradhöheren während des 
Dienstes oder wegen dienstlicher Obliegenheiten außerhalb 
des Dienstes verleumdet oder beleidigt, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Strafarrest bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat nach Absatz 1 als 
Vorgesetzter einem Unterstellten oder als Dienstgradhöherer 
einem Dienstgradniederen gegenüber begeht.

1. § 270 dient der S icherung und Festigung des sozialistischen V erhält
nisses zwischen U nterstellten  und Vorgesetzten und dem  Schutz

der Ehre und Würde der Militärpersonen. E r w urde um  das V erhältnis 
von D ienstgradniederen zu D ienstgradhöheren ergänzt und auf das 
D ienstverhältnis beschränkt.

2. Das Gesetz geht vom V erhältnis von Vorgesetzten und Unterstellten 
aus (vgl. § 257 Anm. 3). Es kennt außerdem  das V erhältnis der

Dienstgradunterschiedlichkeit.
In beiden V arianten der genannten V erhältnisse w ird ein dienstlicher 

Bezug der Tat verlangt. Die H auptform  ist die Begehung der T at w ährend 
des Dienstes. U nter Dienst ist der allgem einste Rahm en der m ilitärischen 
Pflichterfüllung zu verstehen. H ierunter fallen das d irek te B efehlsverhält
nis, aber auch die W ahrnehm ung allgem einer Pflichten auf G rund von 
Vorschriften usw. (z. B. das A nhalten  einer d ienstgradniederen M ilitär
person in der Ö ffentlichkeit wegen ungebührlichen Benehmens).

In der zw eiten V ariante liegt zur Zeit der Tat kein direktes dienst
liches V erhältnis vor, z. B. gem einsam er Ausgang. Die Tat muß jedoch 
in Bezug zu dienstlichen Obliegenheiten stehen und deshalb erfolgen, z. B.


